
: 
Kantonale Planungsstelle 

SOLOTHUR-N 

1 8. JULI 1966 
Al1ton N1·. 

t, . .' 

~ 

;Awszu.G AUS DEM PROTOKOLL 
DES 

R'EGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLÖTHURN 
VOM 

12. Juli 1966 Nr. 3659 

I. 
Mit.der ErstGllung Ginos Kraftworkes in Flumenthal ent~toht 

die Notwendigke=L t, di,e Wilihofbriicko und die Anschluss-Strassen 
anzupassen. zu diesem Zwecke legte das kantonale Bau-Departement 
gemäss § 11 bis- 'des Baugo ao t ae s einen errt spr-cchondon Plan öffentlich 

auf. Die Planauf1agc crfol,~,;-to vom 21. März b.l s 22. April 1966 und 
war im Amtsblatt. }Tr. __ 11 vorn 18. J\ffä,rz 1966 publiziert a.Le '.'Strasson 
und Baulinienplan fUr di<..) Wilihofbrückc und Zufahrtsstrasscm in don 
Gemeinden Lutcrbach2 Deitingen, ~iudholz und Flumonthal". 

Die Einsprachofrist wurde 'ßOmäss Vereinbarung mit den b8- 
troffenen vier Geme i.ndon bis zum 29. April 1966 ausgedehnt und 
im Amtsanzeiger errt spr-echend bekann tgegebcn , 

, Gegen die P'Lanauf'Lago gingon ,fristgmnäss f'o Lgend e Einsprachen 
ein~, 

1. Cemontwerke.Vigier AG9 Luterbach 
2. Cellulosefabrik Attisholz AG9 Attisholz-Luterbach • '• 

', 3. Dr. Urs Büttiker 9 Fürsprecher und Notar 9 Solot:hu:rri 
4. ,Josef Starnpfli...-SornmEff, Landw.i r-t 9 Flumerithal. 

11. 
Das Bau-Departemen-c führto arn 3. Juni 1966 mit all0ri Ein 

sprechern im Attisholz EinspradheYerhandlungen durch. In dor Folge 
w:urden dio ;unter Ziff. l und 2 aufg0führten Eä.napr'achen schr-Lt t.Lt.ch 
zurUckgezogen. Dazu sind jedoch noch folgcmdo Bome.rkungon anzubringen: 

1. E,insprache , de_r Gcmen-~verk8 Vigier,AG.J! Lut.o r-bachr 
Folgenden .Begehr-cn- der Einsprt=_iciheriri: :korinte entsprochen werden: 
- die Führung des neuen Ind~s,riegeleisos sei n~her der Strasse 

entlang vorzusehen, 
die auf d'Jrn Pr'Lva thc r r'a i.n der ElilSprocb.'cri'n e.i nge ,ZiJichnctE.m Bau- 

. .. ~ ~~ . ..., : .. :::.;....... •· . 
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es sei von der Errichtung oiner Strasscninsel bei der Ein 

mündung d.or Wilihofstrasse in die Staatsstrasse abzusehen. 

Allen diesen Vordorungen kann entsprochen werden. Das kantonale 

Tiefbauamt wird angewiesen, die entsprechenden Aenderungen am 

Plan vorzunehmen. 

Die Forderung der Einspr8cherin auf Roalorsatz für das abzu 

tretende Land ist nicht im vorliegenden Vsrfahren zu behandeln. 

Sollte keine freihändige Einigung zustdnde kommen, steht der 

Einsprecherin im g2gebenon Zeitpunkt das kantonale Schätzungs 

v8rf.c1hreh zur Vörfügung ~ 
1 •. ,• ··-;/,;::, 

Der Rückzug fü~r Einspro.chü - vorbehäl tlich der Rechte . im Land 

erwerhsverfahrun - E:.!rfolgto durch Schreiben vom 8. Jun.l 1966. 

2.-: Eins,J2_rache: dJ;r _ Celluiosefabrik Attisholz AG, 

Diese Eir1sprache:; .richtet s i ch ausdrU.cklich nicht gegen den Bau 

der geplanten Wilihofbrücke. Hingegen verlangt die Einsprecherin 

für das von ihr abzutretende Land geeigneten Rca.I'er-sa t s , Diese 

Forderung ist ebenfalls nicht im vorliegenden Verfahren zu 

behandeln. Alle. aus dem Landerwerb resultierenden Rcchte9 
insbesondere .dj_e Inanspruchnahme des-kantonalen Schätzungs 

verfahrens bleiben der Einsprecherin vorbehalten. Es wurde an 

lässlich der Einspracheverhandlung vereinbart, dass die unter 

Ziff. 2 der Einsprache angeführte:m Anpassungsarboiton Gegenstand 

einer we i.t e r-sn V(Jrhandlung- sein werden. Der Rückzug der Ein 
sprache erfolgte mit Schreiben vöfu 11. Juni 1966; ·vorbeh~ltlich 

der Rechte im Landenrnrbsverfahren und der durch die Strassenver 

legung bed.Lng+en Anpas sungsar-beat en. 

III . 

. Nicht z{;_·ru.ckgezogen ·wurden die Einsprachen 3 und 4. Die Ein 

sprecher sind lc~gi timiert 9 da s.i.e als Grundcigcntür~er direkt vom 

Strassenausbau -~angie_:r-t wer.d:on •. Df(1 EinsprachefristLwU:tde, einge 

balten9 - weshalb aufdie.Einsprachen eihzutret8n ist. 

IV. 

3. Einsprache Dr. U, Bütti~Gr9 Fürsprecher und Notar, Solothurn, 
' i. '_ · .. ! . , ' .· . 

als Eigentümer von GB :l!:J.umen-thal. Nr •. 370 mit - Haus Nr •. 61 

Der Einsprecher verlangt9 dass dur Radius der Kurve9 welche dio 
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E~nmi.in9-ur1g der. Strasse· bei seiner Liegenschaft beachr-e i b t 9 d-ergestal t 

. aqge~ndert werde 9 da13s dio Strassengrcmz.e um ca. i. 00 m' wci ter vom 

Haus weggerückt werde. Diesem Begehren kann entsprochen werden. 

Weiterverlapgt_der Einsprechor Realersatz für das abzutretende 

Lands ·Er möoh t o mit .d em. Staat das durch die Strassenverlegung frei 

werdende Areal abtauschen. 

Nachdem über die bezüglich dur Linienführung keine Differenzen mehr 

be a t ehen , wurde dqr Einspn-::cher darauf hing,:iwiesenp dass die Lander 

we r-b sv e r'handLung en ,erst später dur-ohgef'ühr-t würden .und Lhm in diesem 
-:.-_ . :, :.',. ' .• •. "t 

Zeitpunkt das kantonalen Schätzungsverfahren zur Y,erfügt;m6 stehe. 

Dennoch konnte er sicp nicht zu oinem Rückzug 8ntschliosson und 

beharrte auf seiner Forderung. Bezüglich der Linienführung ist die 

Beschwerde gut.zuhe i.e scn ; was die Forderung auf Realersatz anbelangt 

ist nicht darauf e Lnzu't re t cn , 

4. Einsprache Josef Stampfli-Sommur9 Landwirt, Flumenthal9 Eigen 
tümer von GB Flumcnthal Nr. 24 9 vertreten durch Herrn Dr. Urs 
Büttiker9 Fürsprecher und Notar9 Solothurn 

Auch diese Binsprache richtet sich nicht gegen die Linienführung 

der Strasse. Der Einsp:reche:r. macht gcltE.md9 dass auf seinem Grund 

stück eine Aufschü.ttung vorgusohen sei 9 wodurch d i e nutzbare Fläche 

verkleinert und die Bewirtschaftung erschwert werde. Der Ertrag 

werde daher geringer ausfallen. Er sei bereit, über Real- oder ev. 

Schadenersatz zu verhandeln. Das vorliegende Verfahren umfasst 

lediglich die Plangenehmigung 9 nicht aber irgendwelche): Ersatzfor- 

derungen. Wenn liber den Landpreis und allfällip·er Inkonv'erüenz- 
0 . : ~' "'' ·;. . 

entschädigungen keine Einigung erzielt werden kann?· :muss das 
kantonale Schätzungverfahren eingeleitet werden.. D~her ist.auf 

die. Eips3p;rache · nicht e.i.nzu t r-o't en , 
·\ 

V. : 

Das Verfahren wU:rdG richtig,durchgeführt. Das kantonale 

Tie'fbauanit ist· anzuwc.i acn , die unter· Ziff •. II'/1~ . und IV /3 fest 

gehaltenen Aenderungcnim Plan .vorzunehmen~ 

Es wird 

be::schlossen~ 

.) 
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.. -, ·., ·, . ,. · l • __ Die Ei·nspraohe · des Herrn Dr„ Urs Bü t t Lke r , Fürsprecher·'und 
Not az", Solothurn9 wird 9 soweit darauf' einzutreten war', gutge- 

, hcissen •. ,: / ·. ' 

.. 2. ·.A\lf die Einsprache des Herrn· Josef Stampf'li-Sommer, Landw.i.r t 9 
F.lum-enthal,9' vertreten· durch Hcr rn Dr. U. Bü t t Iko r , Fürsprecher 
und Notar 9 Solothurn9 wird nicht eingetretcm. 

3. Das karrto'na.Le . Tiefbauamt w i-r d angew i e son , die in dem Erwägungen 
genannten Aenderungen·am Plan vorzunehm-:m. 

4 • Der Strassenpl~h Wilihofbrück'i:"; und Anschluss-StrEtssen wird 
gEm ehmä.g t . · .· 

b~r Staatsschreiber~ 
.,! : 

•.,•. 
j : 

,• .. ,:.";: J ·:• 

Bau-Depar,tement (4) 
Kant. Hochbauamt (2) . ~ _ 
'Kant. Ti8:fbauamt (4)9 mit AktGn 
Kan t , Planungsstelle ( 2) _ · · 
Kreisbauamt I Solothurn. (Z) . ·. 
:Jur. Sekrotä:t' cte's Bau-Dep •. _(2) 
Ammannamt der Einwohncrgemsinden Ricdholz9 Flumenthal, Luter 

bach und Deitingon (je 1) 
Cementwerke Vigier AG., Luterbach 
Cellulosefabrik Attisholz AG, Luterbach 
Herrn Dr. .Ur s .Bii b tLk e r ; Fürsprecher und Notar, Solothurn9 Scherer 

straspe .1 (2) für sich und Herrn J. Stampfli-Sommer, 
· Fiumen.thal · · · · 

Amtsblatt (Pub Li.katzl.on von Ziff. 4 de s D'l apoe.i. tivs) 


